Verein Hiléia

Satzung

Kapitel I

Über Name, Dauer, Art und Sitz

Art. 1. - Der Verein Hiléia ist eine Körperschaft des privaten Rechtes, er ist nicht gewinnorientiert, und hat seinen Sitz und Gerichtsstand in der Stadt Manaus - Amazonas.

Art. 2. - Die Körperschaft wird mit ihren Tätigkeiten beginnen, nachdem sie ordnungsgemäß installiert ist, sie ist von unbegrenzter Dauer und kann nur durch die absolute Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder aufgelöst werden in außerordentlicher Vollversammlung, die extra zu diesem Zweck einberufen wurde.

Art. 3. - Nach der rechtskräftigen Eintragung wird der Vorstand des Vereins Hiléia die notwendigen Schritte einleiten, um den Verein in eine Stiftung umzuwandeln.

Paragrafo unico - Nach der Umwandlung in eine Stiftung wird diese Satzung unverändert bestehen bleiben, ausgenommen Änderungen, die für Stiftungen gesetzlich vorgeschrieben sind.

Art. 4. - Der Verein wird Autonomie in Finanzen und Verwaltung besitzen, gemäß dem Gesetz und dieser Satzung.

Art. 5. - Der Verein hat seinen Sitz in der Tv. Huascar de Figueiredo, 1125, App. 21, CEP 69.020-220, Manaus, Bundesstaat Amazonas, Brasilien.

Kapitel II

Über die Ziele

Art. 6. - Die Körperschaft hat folgendes Hauptziel:

Durchführung und Unterstützung von Aktivitäten, die zur Erhaltung der Fauna und Flora der Amazonasregion beitragen;

Weitere Ziele sind:

a) Unterstützung und Koordination von Projekten der wissenschaftlichen Forschung und der Umweltbildung;

b) Verwaltung und Schutz von Flächen, die sie zu diesem Zweck geschenkt bekommt oder erwirbt;

c) Bereitstellung von wissenschaftlich-technischer Beratung in Fragen des Umweltschutzes;

d) Zusammenarbeit und vertraglich geregelte Dienstleistung im Umweltbereich mit öffentlichen und privaten Stellen im In- und Ausland;

e) Außer den vorgenannten kann die Körperschaft weitere Ziele verfolgen, sofern sie mit ihrem Hauptziel vereinbar sind.

Kapitel III

Über den Besitz des Vereins

Art. 7. - Der Besitz des Vereins besteht aus:

a) den beweglichen und unbeweglichen Gütern in ihrem Besitz und den daraus entstehenden Einkünften;

b) aus Beiträgen, Schenkungen, Unterstützungen durch öffentliche Mittel oder Vermächtnissen;

c) den Einkünften seiner Aktivitäten.

Art. 8. - Grundstücke, die mit dem Ziel des Umweltschutzes erworben werden, können weder landwirtschaftlich noch zum Zwecke der Gewinnung von Bodenschätzen genutzt werden. Eine Ausnahme stellt die Subsistenzwirtschaft der Bewohner dieser Grundstücke dar, wobei jedwede Aktivitäten verboten sind, die die Umwelt zerstören.

Paragrafo unico - Diese Grundstücke können nicht verkauft oder veräußert werden.

Art. 9. - Im Falle der Auflösung geht der Besitz des Vereins an einen ähnlichen Verein oder an eine andere Körperschaft über, die die Mitgliederversammlung bestimmt, stets jedoch unter der Bedingung, daß die begünstigte Organisation sich verpflichtet, die Ziele dieses Vereins zu erfüllen.

Kapitel IV

Über die Zusammensetzung der Mitglieder

Art. 10. - Mitglieder des Vereins sind:

I - Ordentliche Mitglieder: Dies sind die stimmberechtigten Mitglieder, sie teilen sich auf in:

a) Gründungsmitglieder: Diejenigen, die an der Vollversammlung zur Gründung der Körperschaft teilgenommen haben;

b) Vollmitglieder: Diejenigen, die Interesse bekundet haben an einer Mitgliedschaft, deren Aufnahme von 2 Ordentlichen Mitgliedern vorgeschlagen und vom Vorstand angenommen wurde;

II - Ehrenmitglieder: Diejenigen Personen, die wichtige Dienstleistungen oder Spenden für den Verein beitragen, unabhängig davon, ob sie Mitglieder sind oder nicht.

Kapitel V

Über die Rechte und Pflichten der Mitglieder

 Art. 11. - Die Mitglieder haben folgende Rechte und Pflichten:

a) Diese Satzung und die Geschäftsordnung des Vereins zu erfüllen und durchzusetzen;

b) Gewählte oder vom Vorstand zugeteilte Ämter anzunehmen und zu erfüllen:

c) Mit Rede- und Stimmrecht an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen:

d) Vom Vorstand die Abrechnung einzufordern (Entlastung des Vorstandes);

e) Im Falle eigener Handlungen oder wenn für ein Aufgabe eingeteilt die Abrechnung zu präsentieren.

Kapitel VI

Über die Organisation

Art. 12. - Der Verein besteht aus folgenden Organen:

a) Der Mitgliederversammlung

b) Dem Vorstand

c) Der Geschäftsführung

d) Dem Finanzbeirat

e) Dem wissenschaftlichen Beirat

Kapitel VII

Über die Mitgliederversammlung

Art. 13. - Die Mitgliederversammlung, oberstes Organ der Körperschaft, besteht aus der Gesamtheit ihrer ordentlichen Mitglieder (Gründungs- und Vollmitglieder). Es gibt

a) ordentliche und 

b) außerordentliche Mitgliederversammlungen. 

Paragraph 1. - Die Ordentliche Mitglieder-Vollversammlung trifft sich jährlich, um über den Bericht und die Entlastung des Vorstandes für die vergangene Amtstätigkeit abzustimmen.

Paragraph 2. - Die Außerordentliche Mitgliederversammlung trifft sich immer wenn nötig, sie wird von einem beliebigen Vorstandsmitglied  einberufen oder auf Antrag von 25% der  ordentlichen Mitglieder; der Antrag ist an den Vorsitzenden der Mitgliederversammlung zu richten und hat die Begründung für die Außerordentliche Mitgliederversammlung ausführlich darzulegen.

Paragraph 3. - Die Außerordentliche Mitgliederversammlung kann nur über die Tagesordnung abstimmen, die Grund ihrer Einberufung war.

Art. 14. - Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefällt. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende der Mitgliederversammlung.

Art. 15. - Abwesende Mitglieder können sich durch jede beliebige anwesende Person vertreten lassen, die Mitglied ist oder nicht, unter der Voraussetzung, daß sie ihre Stimme schriftlich abgeben, in Schreiben an den Vorsitzenden der Mitgliederversammlung.

Art. 16. - Abwesende Mitglieder können sich auch durch ein anwesendes Mitglied vertreten lassen mittels einer dafür ausgestellten Vollmacht.

Art. 17. - Den Vorsitz der Mitglieder-Vollversammlung hat der Vorstandsvorsitzende.

Paragraph 1. - Ist der Vorstandsvorsitzende abwesend oder verhindert, führt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende den Vorsitz der Mitgliederversammlung, oder der Schriftführer des Vorstandes, bei Abwesenheit oder Verhinderung beider.

Paragraph 2. - Wenn alle abwesend oder verhindert sind, führt das älteste Mitglied den Vorsitz der Vollversammlung, oder in dessen Abwesenheit, irgend einer der Anwesenden, der dafür gewählt wird.

Art. 18. - Aufgabe der Mitgliederversammlung ist es:

a) Diese Satzung zu erfüllen und deren Erfüllung durchzusetzen, ebenso wie die weiteren aus ihr entstehenden Normen;

b) Den Vorstand und die Mitglieder des Finanzbeirates zu wählen und einzusetzen;

c) Die Einschätzung des Finanzbeirates zum Rechenschaftsbericht des Vorstandes zu prüfen;

d) Auf schriftlichen Antrag von 1/4 der Mitglieder hin über die Vergabe des Titels eines Ehrenmitgliedes des Vereins zu entscheiden;

e) Mit 2/3-Mehrheit über den Ausschluß eines Mitgliedes zu entscheiden, dessen Vorgehen sich als unvereinbar mit der Würde des Vereins erweist oder das die Vorgaben der Satzung nicht erfüllt;

f) Über jede beliebige Thematik zu beraten, sofern diese für den Verein von Bedeutung und auf der vorher bekanntgegebenen Tagesordnung enthalten ist:

g) Die Strafe des Entzuges eines Amtes eines Mitgliedes auszusprechen, auch des Vorstandes oder der Mitglieder des Finanzbeirates;

h) Als Berufungsinstanz die Aufhebungen der Mitgliedschaft, die vom Vorstand verfügt wurde, zu beurteilen;

i) Dem Vorstand Vorschläge zu machen über jegliche Angelegenheiten, die sich auf die Ziele und Vorhaben des Vereins beziehen;

j) Satzungsänderungen vorzuschlagen und zu beschließen.

Art. 19. - Aufgabe des Vorsitzenden der Mitgliederversammlung ist es:

a) Den Vorsitz aller ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlungen zu führen;

b) Die Mitglieder zu den außerordentlichen Mitgliederversammlungen einzuladen.

Kapitel VIII

Über den Vorstand

Art. 20. - Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung bestimmt werden und folgende Ämter haben:

a) Präsident (Vorstandsvorsitzender)

b) Vizepräsident

c) Schriftführer

Paragraph 1. - Die Mitglieder des Vorstandes bekommen für ihre Tätigkeit in Vorstand keine Bezahlung, können jedoch Reisekosten, die in Ausübung ihres Amtes anfallen, erstattet bekommen.

Paragraph 2. - Die Mitglieder des Vorstandes werden aus den stimmberechtigten Mitgliedern ausgewählt.

Paragraph 3. - Der Vorstand trifft sich regelmäßig zweimal jährlich und außerordentlich, wenn vom Vorstandsvorsitzenden einberufen.

Paragraph 4. - Jedes Mitglied des Vorstandes kann seine Stimme schriftlich abgeben, falls es ihm die Teilnahme an der Vorstandssitzung nicht möglich ist.

Paragraph 5. - Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 3 Jahre, Wiederwahl ist erlaubt.

Art. 21. - Aufgabe des Vorstandes ist es:

a) Die allgemeinen Richtlinien des Vereins zu bestimmen, und die finanziellen Mittel für seine Arbeit zu beschaffen;

b) Den Jahresplan des Vereins zu erarbeiten, im Einklang mit dessen Zielen und Vorhaben;

c) Das Jahresbudget des Vereins aufzustellen;

d) Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen abzuwägen, ebenso wie Aktivitäten im technischen Bereich oder im Bereich der Produktion, die der Verein übernommen hat;

e) Die Mitglieder der Geschäftsführung zu benennen oder einzustellen. Diese können Mitglieder des Vereins sein oder nicht;

f) Die Gehälter der Mitglieder der Geschäftsführung zu bestimmen;

g) Mit den Tätigkeiten und Dienstleistungen des Vereins vertraut zu sein, sowie die Abrechnungen und Bericht über durchgeführte Tätigkeiten zu beurteilen;

h) Die Budgetverwendung und das finanzielle Gebaren des Vereins zu untersuchen und zu begleiten;

i) Als beratendes Organ und wenn immer vom Vorstandsvorsitzenden dazu einberufen jede Thematik zu beurteilen, die für den Verein von Interesse ist;

j) Über Angelegenheiten zu beschließen, die in dieser Satzung ausgelassen wurden;

k) Über die Aufnahme neuer Mitglieder zu beschließen.

Art. 22. - Der Vorstandsvorsitzende (Präsident) hat folgende Aufgaben:

a) Aktivitäten zur Erfüllung der Ziele des Vereins zu begleiten und zu koordinieren;

b) Den Vorstand, wenn nötig, zu außerordentlichen Sitzungen einzuberufen;

c) Die Geschäftsordnung des Vereins auszuarbeiten oder zu verändern, diese bedarf der Zustimmung des Vorstandes;

d) Den Verein nach außen hin zu repräsentieren;

e) Güter, Schenkungen und Förderungen durch öffentliche Stellen für den Verein entgegenzunehmen;

f) Dem Vorstand den Jahresbericht der Tätigkeiten des Vereins zu übergeben;

g) Nach Zustimmung durch den Vorstand Partnerschaften, Verträge und Vereinbarungen abzuschließen;

h) Den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu repräsentieren, mit der Möglichkeit, Befugnisse zu delegieren und Vollmachten zu erteilen;

i) Nach Anhörung des Vorstandes Vereinbarungen mit Firmen und Fachleuten zu treffen, damit technische Dienstleistungen, die im Interesse des Vereins sind, durchgeführt werden.

Paragraph 1. - Der Vorstandsvorsitzende ist gleichzeitig der Vorsitzende der Mitgliederversammlung;

Paragraph 2. - Ist der Vorstandsvorsitzende verhindert, so vertritt ihn übergangsweise der Vizepräsident, und bei Ausfall von beiden, der Schriftführer.

Kapitel IX

Über die Geschäftsführung

Art. 23. - Die Geschäftsführung hat so viele Mitglieder wie nötig, sie werden vom Vorstand benannt.

Art. 24 - Die Geschäftsführer können Mitglieder des Vereins sein oder nicht.

Art. 25. - Die Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit bezahlt oder unbezahlt aus.

Art. 26. - Aufgabe der Geschäftsführer ist es:

a) Die Tätigkeiten zu leiten, die zur Erreichung der Ziele des Vereins unternommen werden, indem sie die Beschlüsse des Vorstandes zur Tätigkeit des Vereins umsetzen;

b) Die Aktivitäten der Arbeitsgruppen zur Forschung und von Feldstudien zu koordinieren, soweit es den Arbeitsbereich des Vereins betrifft;

c) Die Menschen und ihre Familien, die auf Land wohnen, dessen Verwaltung der Verein übernimmt, zu respektieren, zu integrieren und nach Möglichkeit zu beschäftigen, um auf diese Weise Aktivitäten in Gang zu bringen, die zu Umweltbildung, zu Gesundheit und Hygiene, zu ökonomischer Stabilität und Unabhängigkeit, zur Erhaltung der traditionellen Kultur und zu Bewirtschaftungsweisen führen, die die Umwelt nicht schädigen;

d) Dem Vorstand Arbeitsvorschläge im Bereich ihrer Tätigkeit zu machen;

e) Die generelle Verwaltung im Einklang mit dem Vorstand durchzuführen;

f) Personal für die Ausübung von Tätigkeiten im Rahmen der Aktivitäten des Vereins ein- und auszustellen;

g) Die Mittel des Vereins zu verwalten im Einklang mit den Vorgaben des Vorstandes;

h) Technische Berichte über die durchgeführten Arbeiten zu erstellen.

Kapitel X

Über den Finanzbeirat

Art. 27. - Der Finanzbeirat umfaßt drei ordentliche Mitglieder und drei Stellvertreter, die von der Mitgliederversammlung auf drei Jahre aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder gewählt werden.

Paragrafo unico:  Die Mitglieder des Finanzbeirates können keinerlei weiteren Ämter innerhalb des Vereins übernehmen.

Art. 28. - Aufgabe des Finanzbeirates ist es:

a) Das Rechnungswesen des Vereins zu überwachen, indem die Dokumente aller finanziellen Transaktionen untersucht und im Blick behalten werden;

b) Der Geschäftsführung Maßnahmen oder Vorgehensweisen zur Kosteneinsparung vorzuschlagen;

c) Eine Beurteilung zum Jahresrechnungsbericht  und zum geplanten Budget abzugeben;

d) Meinungen zu rechtlichen Aspekten der Verwaltung und des Ausgabenwesens abzugeben;

e) Die Geschäftsführung dahingehend zu unterstützen, daß die Abrechnung im Einklang mit den Gesetzen erfolgt.

Art. 29. - Der Finanzbeirat trifft sich regelmäßig einmal pro Jahr und in außerordentlicher Sitzung, wann immer nötig.

Kapitel XI

Über den wissenschaftlichen Beirat

Art. 30. -   Der wissenschaftliche Beirat umfaßt mindestens 3 Mitglieder, die Mitglieder des Vereins sind oder nicht, und vom Vorstand benannt werden, wobei technisch-wissenschaftliche Qualifikation im Umweltbereich ausschlaggebend ist.

Art. 31. - Die Dauer des Mandats der Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates ist nicht festgelegt.

Art. 32. - Der wissenschaftliche Beirat benötigt keine Sitzungen, um seine Einschätzung abzugeben, vielmehr können seine Mitglieder sich schriftlich äußern.

Art. 33. - Aufgabe der Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates ist es:

a) Auf Anforderung des Vorstandes technische Gutachten zu Projekten abzugeben;

b) Meinungen zu Angelegenheiten im spezifischen Kenntnisbereich jedes seiner Mitglieder abzugeben.

Kapitel XII

Über die Wahlen

Art. 34. -  Die Mitglieder des Vorstandes und des Finanzbeirates werden alle drei Jahre in der ordentlichen Mitgliederversammlung in geheimer Wahl bestimmt, im Monat Dezember.

Art. 35. -  Für die Wahl des Vorstandes und des Finanzbeirates werden Listen aufgestellt.

Paragrafo unico - Diejenigen gelten als gewählt, deren Liste die Stimmenmehrheit bekommen hat.

Art. 36. - Die Wahlen werden vom Vorstandsvorsitzenden des Vereins ausgerufen.

Paragraph 1. - Der Wahlaufruf, der mindestens 30 Tage vorher erfolgen muß, besteht aus einer Bekanntmachung mit folgendem Inhalt:

a) Ort, Datum und Uhrzeit der ordentlichen  Mitgliedervollversammlung;

b) Zeitraum für die Einschreibung in Listen;

c) Ort und Uhrzeiten für die Einschreibung.

Paragraph 2. - Die Bekanntmachung muß im Sitz des Vereins ausgehängt werden.

Paragraph 3. - Die Bekanntmachung kann den Mitgliedern zugestellt oder in einer überregionalen Zeitung publiziert werden.

Art. 37. -  Die Einschreibungen erfolgen auf Antrag der Kandidaten, welcher an den Vorsitzenden der Mitgliederversammlung gerichtet ist und dem Sitz des Vereins zugestellt wird.

Art. 38. - Wahlfähig sind alle ordentlichen Mitglieder (Gründungsmitglieder und Vollmitglieder).

Art. 39. - Nicht wahlfähig ist ein Mitglied:

a) das zu diesem Zeitpunkt einem Verwaltungsvorgang unterliegt zur Untersuchung einer Handlung, für die diese Satzung eine Bestrafung vorsieht;

b) dessen Mitgliedschaft in den letzten 12 Monaten aufgehoben war.

Kapitel XIII

Über Allgemeines

Art. 40. - Der Vorstand kann Strafen der Verwarnung und des Ausschlusses von der Mitgliedschaft gegenüber jedem Mitglied verhängen, und zwar in folgenden Fällen:

a) Übertretung oder Nicht-Respektieren der Organe oder Beschlüsse des Vereins, oder Handlungen gegen den Verein oder seine Mitglieder;

b) Nicht-Erfüllung der Satzung, der Geschäftsordnung oder von Regeln des Vereins;

c) Verhalten, das mit den Zielen des Vereins nicht vereinbar ist.

Paragrafo unico - Gegen die Strafen durch den Vorstand kann bei der Mitgliederversammlung Einspruch eingelegt werden.

Art. 41. - Jede Satzungsänderung erfordert eine 2/3-Mehrheit der stimmberechtigten, in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder, wobei dieser Tagesordnungspunkt bereits bei deren Einberufung bekanntgemacht wurde.

Paragrafo unico - Eine Änderung der Artikel 7 und 8 sowie von deren Paragraphen ist ausgeschlossen, ebenso wie der zentralen Ziele des Vereins, welche der Schutz der Flora und Fauna sind.

Art. 42. - Die Mitglieder und Geschäftsführer haften weder persönlich, noch gemeinschaftlich oder mittelbar für Verpflichtungen des Vereins, oder für Verpflichtungen, die im Namen des Vereins eingegangen wurden.

Art. 43. - Die vorliegende Satzung tritt in Kraft nach der Genehmigung durch das Ministerio Publico des Bundesstaates Amazonas und Eintragung in das Vereinsregister.

Manaus,  4. April 2000 

(Es folgen die notariell beglaubigte Unterschrift des Vorstandsvorsitzenden und die Unterschrift der Vereinsanwältin.)

